
BWB, 119B Seite 1 von 1 nicht amtliche Lesefassung 

 
 

Amtsblatt 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
Jahrgang Lfd.-Nr. 
2019 23 

 
 
 
 

Achte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 

(englische Bezeichnung: Business Administration) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 02.08.2019 

 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgen-
de Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München vom 11.08.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
03.05.2018, wird wie folgt geändert: 
 
1. In Anlage 1 werden in Abschnitt 3.1 bei der Modulnummer 201 in den Spalten 3 und 4 die bishe-

rige Modulbezeichnung „Finanzmanagement“ bzw. „Finance Management“ jeweils durch „Corpo-
rate Finance“ und in Spalte 8 die Prüfungsform „schrP, 60 - 120“ durch „PA“ ersetzt. 
 

2. In Anlage 1 wird in Abschnitt 3.1 bei der Modulnummer 204 in Spalte 8 nach dem Eintrag  
„schrP, 60 - 120“ der Eintrag „oder PA“ ersetzt. 
 

3. In Anlage 1 wird in Abschnitt 3.6 bei der Modulnummer 255 („Change Management Beratungs-
projekte“) in Spalte 7 die Art der Lehrveranstaltung „Proj“ durch „S“ ersetzt. 
 

4. In Anlage 1 wird in Abschnitt 3.7 bei der Modulnummer 265 („Grundlagen der Wirtschaftsprüfung 
und Fallstudie“) in Spalte 8 nach dem Eintrag „schrP, 60 - 120“ der Eintrag „oder StA“ ergänzt. 

 
 

§ 2 
 

1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die ihr Studium 
vor dem Wintersemester 2018/2019 im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft begonnen haben oder 
das Bachelorstudium Betriebswirtschaft nach dem Sommersemester 2019 in einem höheren Studien-
semester als dem ersten Studiensemester oder nach dem Wintersemester 2019/2020 in einem höhe-
ren Studiensemester als dem zweiten Studiensemester beginnen. 3§ 1 Nr. 1 gilt für Studierende, die 
bis zum Ende des Sommersemesters 2019 im Modul Finanzmanagement noch keine Prüfungsleis-
tung erbracht haben. 
 


